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Diebstahlvorwurf in Vellmar: 82-Jähriger
wehrt sich gegen Edeka-Anklage

Edeka-Markt in Vellmar erhebt Vorwurf des Diebstahls
gegen 82-Jährigen und fordert 200 Euro für Gehacktes im

Wert von 2,61 Euro.

Ein Aufsehen erregender Vorfall im Edeka-Markt Möller in
Vellmar hat kürzlich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf
sich gezogen. Ein 82-jähriger Mann wurde beschuldigt,
Gehacktes im Wert von 2,61 Euro gestohlen zu haben. Doch die
Umstände, die zu diesem Vorwurf führten, sind komplexer, als
es zunächst scheinen mag.

Die Situation nahm ihren Lauf, als der Senior beim Einkaufen an
der Fleischtheke Gehacktes entgegennahm. Nach einer kurzen
Überlegung entschloss er sich jedoch, das Fleisch nicht zu
kaufen, da er fürchtete, es könnte bei den heißen Temperaturen
während seines halbstündigen Heimwegs verderben. Deshalb
legte er das Produkt in ein Regal zurück und bezahlte lediglich
die anderen Artikel, die er ausgewählt hatte. „Ich weiß, dass das
ein Fehler war“, gibt er zu, aber er betont, dass er mit der
Absicht, zu stehlen, nichts zu tun hatte.

Diepolizeilichen Maßnahmen und die
Herausforderungen für den Senioren

Einige Tage später kehrte der Mann in den Edeka-Markt zurück
und wurde sofort von der Chefin des Geschäfts angesprochen,
die ihn des Diebstahls beschuldigte. Trotz der Tatsache, dass die
Überwachungskameras zeigen, dass er das Gehackte auf der
Frischetheke entgegengenommen hat, gibt es keine



Aufzeichnung, die belegt, dass er es bezahlt hat. Der Senior
argumentierte, dass er das Gehackte nicht mehr in seinem
Einkaufsbeutel hatte, als er den Laden verließ.

Die Situation eskalierte, als der Marktbesitzer die Polizei rief. Der
ältere Herr wurde im Laden von Beamten unterstützt und sah
sich mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er geklaut habe. Es
wurde ihm nahegelegt, eine Erklärung zu unterschreiben,
wonach er 200 Euro bezahlen müsse, die als
Bearbeitungsgebühr bezeichnet wurde. Der Senior war
überfordert und weigerte sich, diesen Betrag zu zahlen, weil er
dies für übertrieben hielt.

Er fühlte sich jedoch schuldig und entschloss sich, 52,61 Euro zu
zahlen, was dem ursprünglichen Preis des Gehackten nebst
einer zusätzlichen Summe entsprach, um seine Verantwortung
zu zeigen. Diese Zahlung hatte allerdings keine Auswirkungen
auf die Behauptungen des Edeka-Marktes, der weiterhin auf
seinen Forderungen bestand.

Die Reaktionen der Marktinhaber und
andere Supermärkte

Sven Möller, der Inhaber des Edeka-Marktes, äußerte wenig
Verständnis für den Vorfall und betonte, dass Diebstahl seiner
Meinung nach streng verfolgt werden sollte. „Ich kann ja nichts
dafür, dass er klaut. Ich nehme jeden Dieb zur Verantwortung“,
erklärte er. Möller argumentierte, dass die Bearbeitungsgebühr
von 200 Euro gerechtfertigt sei, da er erhebliche Aufwendungen
hatte, um die Aufnahmen der Überwachungskameras
auszuwerten und den Vorfall zu dokumentieren.

In der breiteren Supermarktlandschaft zeigt sich jedoch, dass
nicht alle Märkte die gleichen Maßnahmen ergreifen. Während
Möller auf seine Gebühren besteht, verlangen andere Edeka-
Märkte und Supermärkte wie Rewe oder Neukauf lediglich 100
Euro bei Diebstählen. Marika Hofmann, die mehrere Märkte
führt, erklärte, dass sie ebenfalls einheitliche Geldstrafen für



Diebstahl erheben und auch in einem solchen Fall nicht über
100 Euro hinausgehen würden.

Die rechtlichen Aspekte sind ebenfalls bemerkenswert: Der Fall
gegen den älteren Herrn wurde vor Gericht gebracht, jedoch
schnell eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hielt es für einen
Einzelfall und schloss eine Wiederholungstat aus, was dem
Senior etwas Erleichterung verschaffte.

Ein abschließender Blick auf den Fall

Der Fall des 82-Jährigen ist für die Beteiligten eine erniedrigende
und verwirrende Erfahrung. Möller und der Senior konnten sich
nicht auf eine Lösung einigen, was dazu führt, dass nun das
Schiedsamt in Vellmar als nächstes über die Angelegenheit
entscheiden wird. Dieser Vorfall wirft Fragen über den Umgang
mit kleinen Diebstählen auf und zeigt, wie verschiedene
Geschäftsinhaber unterschiedliche Ansätze zur Handhabung
solcher Vorfälle haben.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Fall entwickeln wird und
welche Lehren daraus gezogen werden können, sowohl für die
Betroffenen als auch für die Supermärkte in der Region.

Die Rolle von Supermärkten bei
Ladendiebstählen

Ladendiebstahl stellt für viele Einzelhändler ein ernstes Problem
dar, das sowohl wirtschaftliche als auch soziale Implikationen
hat. Nach einer Studie des Handelsverbands Deutschland (HDE)
betrugen die Schäden durch Ladendiebstahl im Jahr 2022 etwa
5,4 Milliarden Euro. Diese Zahl umfasst sowohl direkte
Verlustkosten als auch Aufwendungen für
Präventionsmaßnahmen, wie die Installation von
Sicherheitskameras und Personal zur Überwachung.
Supermärkte sind besonders betroffen, da die Vielzahl an
Produkten und die Breite der Warenpräsentation es Dieben



erleichtert, unbemerkt zu entkommen.

Ein weiterer Aspekt ist die psychologische Wirkung auf das
Verkaufspersonal. Studien zeigen, dass Mitarbeiter sich häufig
unsicher fühlen, wenn sie Diebstähle beobachten. Dies kann zu
Stress und einem schlechten Betriebsklima führen. Händler
sehen sich daher oft gezwungen, klare Richtlinien zu entwickeln,
wie bei Diebstahlsverdacht vorzugehen ist, um ihre Angestellten
zu schützen und den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.
Edeka ist hier kein Einzelfall; es ist gängig, dass Geschäfte bei
wiederholten oder besonderen Vorfällen rechtliche Schritte
einleiten oder Geldstrafen verhängen.

Rechtliche Rahmenbedingungen und
Konsequenzen

In Deutschland gilt der Ladendiebstahl als Straftat gemäß § 242
des Strafgesetzbuches (StGB). Der Diebstahl wird hierbei als
unerlaubte Entziehung einer fremden beweglichen Sache
definiert. Abhängig vom Wert der entwendeten Waren kann der
Dieb mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren
rechnen. Jedoch gibt es auch die Möglichkeit, sich
außergerichtlich zu einigen, was oft zu niedrigeren Strafen führt,
wie in dem aktuellen Fall des 82-Jährigen.

Das Vorgehen der Supermärkte, eine Fangprämie zu verlangen,
ist dabei rechtlich umstritten, da sie in der Regel nicht im
Verhältnis zum Wert der entwendeten Ware stehen. Diese Praxis
zielt jedoch darauf ab, potenzielle Diebe abzuschrecken und auf
die Konsequenzen von Diebstahl hinzuweisen. Die rechtlichen
Schritte, die ein Einzelhändler im Umgang mit Dieben
unternimmt, können stark variieren; einige Händler ziehen sofort
den Gang zur Polizei in Betracht, während andere zunächst
einen Dialog suchen.

Gesellschaftliche Dimensionen von
Ladendiebstahl



Ladendiebstahl ist nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine
gesellschaftliche Herausforderung. Im Rahmen von sozialen
Studien hat sich gezeigt, dass wirtschaftliche Faktoren, wie
Armut oder mangelnde finanzielle Ressourcen, oft als Gründe für
Diebstähle genannt werden. Viele Menschen, die aus prekären
Verhältnissen kommen, sehen Diebstahl als letzten Ausweg, um
ihre Grundbedürfnisse zu decken. 

Zudem wird häufig kritisch angemerkt, dass die Reaktionen der
Einzelhändler auf solche Taten mündlich und schriftlich, wie im
aktuellen Fall des 82-Jährigen zu beobachten, unterschiedliche
gesellschaftliche Reaktionen hervorrufen. Während einige
Verständnis für die Situation des Täters zeigen, verlangen viele
Marktinhaber nach konsequenten Maßnahmen, um andere von
ähnlichen Taten abzuhalten. Solche Spannungen führen häufig
zu einer Debatte über das richtige Gleichgewicht zwischen
Sicherheit und dem Verständnis für die wirtschaftlichen
Umstände der Täter.
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